
Der Helbebote
Amtsblatt der Gemeinde Helbedündorf

mit den Ortsteilen: 
Friedrichsrode | Großbrüchter | Holzthaleben | Keula | Kleinbrüchter | Toba

28. Jahrgang Freitag, 29. Mai 2020 5/2020 - 22. Woche

Durch den Bauhof  
der Gemeinde wurde  

das letzte Stück  
des Gehwegs in der  

Dr.-Franz-Günther-Straße  
im Ortsteil Keula erneuert.

Reparatur des Gehwegs

vorher

nachher nachher
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Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Sitz: Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf
Homepage: www.helbeduendorf.de
E-Mail: info@helbeduendorf.de

Tel. 036029 82033
Fax 036029 83313

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten - allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Ordnungsamtes:
Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten:
Dienstag 11.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 11.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister:

Ortsteil Holzthaleben:
Gerald Burghardt

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0172 5895673 und 036029 74563

Ortsteil Keula:
Ilona Ulrich

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 036029 83160

Ortsteil Großbrüchter:
André Barthel
montags nach Vereinbarung

Tel. 0171 7089924
und 036075 388113 (dienstlich)
helli-helli@t-online.de

Ortsteil Friedrichsrode:
Christiane Wiesemann

nach Vereinbarung
Tel. 036338 50900

Ortsteil Toba:
Denis Seidenstücker

nach Vereinbarung
Tel. 0174 3774217 und 036330 68931
rosti.toba@gmx.de

Ortsteil Kleinbrüchter:
Marco Rechner

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7732651

Sprechzeiten der Schiedsfrau
der Gemeinde Helbedündorf
Frau Eckstädt nach Vereinbarung

Tel. 036330 60194

Bankverbindung der Gemeinde Helbedündorf

Kyffhäusersparkasse
BIC: HELADEF1KYF
IBAN: DE68 8205 5000 3200 0016 90
Nordthüringer Volksbank
BIC: GENODEF1NDS
IBAN: DE33 8209 4054 0003 4163 72

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachungsvermerk
Hiermit wird bekanntgegeben, dass durch Bescheid der Rechts-
aufsichtsbehörde, des Landratsamtes Kyffhäuserkreis, vom 
14.04.2020 (Geschäftszeichen L.3.1.2010-GV032-03/20) die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Ge-
meinde Helbedündorf genehmigt worden ist.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt „Der Helbebote“.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 und der 1. Nachtrags-
haushaltsplan 2020 liegen während der allgemeinen Dienstzeit 

der Beschäftigten der Gemeindeverwaltung Helbedündorf, in der 
Gemeindeverwaltung Helbedündorf, Rasenweg 5, 99713 Helbe-
dündorf/OT Holzthaleben ab dem Tag der Bekanntmachung für 
die Zeit von zwei Wochen und darüber hinaus bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses zugrun-
de liegenden Haushaltsjahres zur Einsichtnahme bereit.

Helbedündorf, den 29.04.2020
Steinmetz
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Helbedündorf für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Oktober 2019 (GVBl. S. 429, 433) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Helbedündorf in der Sitzung vom 24.03.2020 mit Beschluss-Nr. 53/05/2020 folgende Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht (+) vermindert (-) und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes
einschließlich der Nachträge

um
€

um
€

gegenüber bisher
€

nunmehr festgesetzt auf
€

a) im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen

 
121.100

 
55.000

 
2.570.400

 
2.636.500

die Ausgaben 119.000 52.900 2.570.400 2.636.500
b) im Vermögenshaushalt

die Einnahmen
 

295.500
 

0
 

388.300
 

683.800
die Ausgaben 305.500 10.000 388.300 683.800
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Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr

Gemäß § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der verbindlichen 
und der vorbereitenden Bauleitplanung und nach § 214 (3) Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß 
§ 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit Bekanntmachung der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Zur Mühle“ OT Holzthaleben der Gemeinde 
Helbedündorf schriftlich gegenüber der Gemeinde Helbedündorf 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Feh-
ler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung 
durch den o.a. Bauleitplan und über das Erlöschen von etwaigen 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in 
der i.d.z.Z.g.F. enthalten sind oder aufgrund der ThürKO erlassen 
worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntma-
chung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist (§ 21 (4) Satz 1 ThürKO). Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfer-
tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind. Wurde eine Verletzung nach § 21 (4) Satz 1 ThürKO gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in § 21 (4) Satz 
1 ThürKO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

gez. Steinmetz Siegel
Bürgermeister

➤➤➤ Die Anlage - Übersichtsplan - hierzu finden Sie  
auf der nächsten Seite ➤➤➤

Impressum

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Helbedündorf
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Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt   – Erreichbar unter der An-
schrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig verwendet 
werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allge-
meinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzeigen-
preisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von 
uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso 
wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine ge-
naue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandun-
gen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungs-
gebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto 
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sche Gruppierung verantwortlich.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 0 € um 
100.000 € erhöht und damit auf 100.000 € neu festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsaus-
zahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Haushaltsjahren werden wie bisher nicht 
festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern bleiben 
unverändert und betragen:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A). .................... 270 v.H.
b) für die Grundstücke (B) ................................... 390 v.H.

2. Gewerbesteuer ........................................................ 395 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan aufgenommen 
werden dürfen, bleibt unverändert und beträgt 350.000 €.

§ 6
Als Anlage gilt der gegenüber dem Haushaltsplan 2020 verän-
derte Stellenplan.
Die Erheblichkeitsgrenze gemäß § 60 Abs. 2 ThürKO bleibt un-
verändert. Erhebliche über- oder außerplanmäßige Ausgaben, 
die den Erlass einer Nachtragssatzung erfordern, sind Ausgaben 
die im Einzelfall 1,5 v.H. des Gesamtvolumens des Haushaltspla-
nes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

§ 7
Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

ausgefertigt am 29.04.2020
gez. Steinmetz  (Siegel)
Bürgermeister

Planverfahren zur Aufstellung  
der 1. Änderung des Bebauungsplanes  
„Zur Mühle“ OT Holzthaleben der Gemeinde 
Helbedündorf im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB

hier: Bekanntmachung der Satzung gemäß § 10 
BauGB

Im Ergebnis des gesetzlich durchgeführten Planverfahrens zur 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Zur Müh-
le“ OT Holzthaleben der Gemeinde Helbedündorf hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Helbedündorf in seiner Sitzung am 
10.03.2020 den Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst.
Die erforderlichen Plan- und Verfahrensunterlagen wurden 
der Kommunalaufsicht des Landkreises Kyffhäuserkreis am 
27.03.2020 zur Prüfung eingereicht.
Gemäß Schreiben vom: 06.05.2020, Az: L.4.2-1041-GV032-1/20 
wurden seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises Kyff-
häuserkreis bezüglich des durchgeführten Planverfahrens zur 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Zur Mühle“ 
OT Holzthaleben der Gemeinde Helbedündorf keine Beanstan-
dungen geltend gemacht. Die o.g. Satzung wird hiermit bekannt 
gemacht.
Damit tritt der o.a. Bauleitplan gemäß § 10 (3) BauGB und § 21 
(2) und (3) ThürKO i.V.m. § 2 (3) ThürBekVO in Kraft. Jedermann 
kann die Planunterlagen und die Begründung dazu ab diesem 
Tag an nachfolgender Stelle einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen:

Ort: In der Gemeindeverwaltung Helbedündorf,
Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf

Tag: Öffnungszeiten: von-bis
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr
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Anlage: Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich des Plangebietes
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Nächster Erscheinungstermin 
des Amtsblattes:

26.06.2020

Redaktionsschluss:

17.06.2020

... zum Geburtstag

Holzthaleben
90. Geburtstag 01. Juni Hans Köhler
70. Geburtstag 08. Juni Gerhard Göttlich
80. Geburtstag 12. Juni Anneliese Hohnstein
85. Geburtstag 18. Juni Herbert Trescher
80. Geburtstag 24. Juni Dieter Kranhold

Keula
70. Geburtstag 05. Juni Horst Rommel
85. Geburtstag 07. Juni Klara Hornung
80. Geburtstag 23. Juni Günter Hinz
85. Geburtstag 26. Juni Ingeborg Nörenberg

Kleinbrüchter
70. Geburtstag 05. Juni Marlies Zornemann

Auch allen nicht genannten Geburtstagskindern des Monats Juni 
übermitteln wir auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche.

Die Gemeinde Helbedündorf 
gratuliert den Ehepaaren

Gerhard und Gisela Göttlich aus Holzthaleben
zum Fest der Goldenen Hochzeit

und

Klaus und Monika Heidl aus Holzthaleben
zum Fest der Goldenen Hochzeit

und wünscht weiterhin noch viele schöne gemeinsame
Lebensjahre voller Glück und Gesundheit.

Helbedündorf im Mai 2020

Das Steueramt informiert
Hiermit werden die am 15.05.2020 fälligen Grundsteuern für 
das II. Quartal angemahnt. Sie sind innerhalb einer Woche 
unter Angabe des Kassenzeichens an die Gemeindekasse 
Helbedündorf zu überweisen.

Des Weiteren wird an die Friedhofsgebühren für den Fried-
hof Toba erinnert. Sie sind bis zum 01.06.2020 unter Angabe 
des Kassenzeichens an die Gemeindekasse Helbedündorf 
zu zahlen.

Das Ordnungsamt informiert
Hier sehen Sie einen kleinen Auszug des neuen Bußgeldkatalo-
ges, der seit Mai 2020 gilt:

Verstoß Sanktionen
Parken an einer engen/unübersichtlichen 
Straßenstelle
und fließenden Verkehr behindert

35 €
55 €

Parken vor oder in einer amtlich gekenn-
zeichneten Feuerwehrzufahrt
und Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert

55 €
100 € + 1 Punkt

Parken weniger als 5 Meter vor der Kreu-
zung/Einmündung
und andere behindert

10 €
15 €

Parken im Bereich einer Grundstücksein-
bzw. -ausfahrt
und andere behindert

10 €
15 €

Verbotswidrig parken auf linker Fahrbahnsei-
te/linker Seitenstreifen
und andere behindert

15 €
25 €

Parken auf dem Gehweg
und andere behindert

55 €
70 € + 1 Punkt

Parken nicht am rechten Fahrbahnrand
und andere behindert

15 €
25 €

Parken in der Einbahnstraße
entgegen der Fahrtrichtung

15 €

Parken in der zweiten Reihe
und andere behindert

55 €
80 € + 1 Punkt

Parken im Bereich einer scharfen Kurve
und fließenden Verkehr behindert

35 €
55 €

Nicht immer ist das Anbringen von entsprechenden Verkehrszei-
chen notwendig, um ein Halte- und Parkverbot zu kennzeichnen 
bzw. zu verordnen: Das Halten oder Parken kann auch ohne diese 
Tafeln verboten sein, so etwa in Fußgängerzonen, vor Haus- und 
Grundstückseinfahrten oder in bestimmten schmalen Straßen.

Bei vielen Verkehrsteilnehmern liegt die Führerscheinprüfung 
schon einige Jahre zurück. Manche Verkehrsregel ist da nicht 
mehr so geläufig und mancher Verkehrsteilnehmer interpretiert 
ein fehlendes Verbotsschild als eine Parkerlaubnis. Dem ist nicht 
so. Deshalb erinnern wir an ein häufig missachtetes Halte- und 
Parkverbot, denn gemäß der Straßenverkehrsordnung darf an 
engen Straßenstellen nicht geparkt werden.

Doch ab wann handelt es sich um eine Engstelle? Laut gängiger 
Rechtsprechung muss beim Parken eine Mindestfahrbahnbrei-
te von 3,00 m verbleiben, wenn ein Bürgersteig vorhanden ist. 
Ohne Bürgersteig muss eine Restfahrbahnbreite von 3,50 m ver-
bleiben. Lässt ein parkendes Fahrzeug nicht diesen vorgeschrie-
benen Platz, darf an dieser Stelle nicht gehalten oder geparkt 
werden. Der Gesetzgeber hat mit dem Verbot an engen Stellen 
dafür gesorgt, dass nicht an jeder Engstelle extra ein Haltever-
botszeichen aufgestellt werden muss. So soll der ohnehin schon 
große Schilderwald eingegrenzt werden.
„Die Mindestfahrbahnbreite“ dient letztlich unserer eigenen Si-
cherheit. Denn nur so gelangen im Notfall Feuerwehr oder Ret-
tungsfahrzeuge ohne Zeitverlust an ihren Einsatzort. Auch der 
Winterdienst oder landwirtschaftliche Fahrzeuge kommen so 
besser durch die Straßen. Gleiche Regelung gilt im Übrigen auch 
für das Parken gegenüber von Ein- und Ausfahrten. Hier darf nur 
geparkt werden, wenn die Restfahrbahnbreite mindestens 3 Me-
ter beträgt.
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Den Kassenbericht verlass Kassenwartin Gabriele Heiduck. Im 
Vorfeld wurden durch eine Revision alle Kontenbewegungen 
überprüft. Es gab keine Beanstandungen.
Somit war auch die Entlastung des bisherigen Vorstandes ge-
geben.
Mit der Neuwahl des Vorstandes und der Neuwahl der Abteilung 
Jugendfeuerwehr, die Kameradin Heike Rohrmann als Wahlleiter 
übernahm, wurde die Versammlung fortgesetzt.

Im neuen Vorstand der FFW für die nächste Wahlperiode arbei-
ten:

Vorsitzender: Christian Schmidt
stellv. Vorsitzender: Marco Seidel
Kassenwart: Anja Schnitzius
Schriftführer: Lucille Schmidt
Beisitzer: Barbara Barthel, Gabriele Heiduck

Im Vorstand der Jugendfeuerwehr für die nächste Wahlperiode 
arbeiten:

Jugendwart: Pauline Hornung
Stellvertreter: Claudia Auer
Beisitzer: Tom Henning, Niklas Jünemann

Die Jugendabteilung arbeitet im Verein laut Satzung als selbst-
ständige Abteilung nach der Jugendordnung der Deutschen Ju-
gendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e.V.
Es folgten nun noch die Grußworte und Glückwünsche für den 
neuen Vorstand vom Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hel-
bedündorf, Joerg Steinmetz, vom Kamerad Dieter Grüneberg 
und vom Brandmeister Bernd Rohrmann.

Zum Abschluss, vor dem gemütlichen Beisammensein, bedank-
te sich Kamerad Christian Schmidt als Vereinsvorsitzender, für 
das entgegengebrachte Vertrauen.

Vorstand FFW &
Feuerwehrverein Holzthaleben

Gemeinden Holzthaleben, Keula/Kleinkeula 
und Großbrüchter/Kleinbrüchter
Jahreslosung 2020
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! Markus 9,24

Monatsspruch Juni 2020
Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. 1.Kön 8,39

Veranstaltungskalender
Ob die Veranstaltungen so wie geplant stattfinden können, 
lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die weitere Ent-
wicklung bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus ist abzuwarten.
Großbrüchter
11. - 12.07.2020 Sommerfest der Pferde
13.09.2020 Tag des Denkmals im Heimatmuseum
13. - 14.11.2020 Kirmes
05.12.2020 Adventsmarkt an der St. Spirituskirche
10.12.2020 Rentnernachmittag
Holzthaleben
20.06.2020 2. Oldtimertreffen
04.07.2020 Vereinsfest des Bayernfanclub
24. - 26.07.2020 Schützenfest
01.08.2020 Bergfest
Keula
03.07.2020 Schulfest - anlässlich 20 Jahre Bestehen

des Fördervereins
22.08.2020 Oldtimertreffen
10.09.2020 Tag der offenen Tür Heimatverein
03.10.2020 Herbstritt
13.11.2020 Jahreshauptversammlung Reitverein
29.11.2020 Weihnachtsmarkt
29.11.2020 Weihnachtsfeier Heimatverein
19.12.2020 Weihnachtsfahrt/Weihnachtsfeier Reitverein
Kleinbrüchter
18.07.2020 Dorffest mit Feuerwehrwettbewerben
16. - 17.10.2020 Kirmes
14.11.2020 Skatturnier
08.12.2020 Rentnerweihnachtsfeier
12.12.2020 Weihnachtsmarkt
Toba
20.06.2020 Tag der offenen Tür FFW Toba
10.10.2020 TOBA 2.0
28.11.2020 Weihnachtsmarkt

Informationen der Ortsteile

Holzthaleben

Jahreshauptversammlung 2020  
mit Neuwahlen des Vorstandes  

des Feuerwehrvereins und der Jugendabteilung

„Eine Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt,
die mehr tun als sie müssen.“

Am 7. März zur Jahreshauptversammlung wurde Rechenschaft 
über die geleistete Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr und des 
Feuerwehrvereins Holzthaleben abgelegt. Nach Begrüßung der 
Kameraden und Ehrengäste wurden die TOP 1 - 10 laut Einla-
dung abgearbeitet.
Beginnend mit dem Rechenschaftsbericht des Feuerwehrver-
eins, über die geleistete Arbeit und Aktivitäten des Jahres 2019, 
den Kamerad Wilfried Auer vortrug folgte der Bericht der Jugend-
abteilung von Kameradin Pauline Hornung.
Danach sprach Wehrleiter Heiko Schmidt zu den Arbeiten, Ein-
sätzen und Ausbildungen der Einsatzgruppe der Feuerwehr.



Der Helbebote - 7 - Nr. 5/2020

Gemeindebüro im Pfarramt Holzthaleben:
Frau Evi Isserstedt (Verwaltung) dienstags von 13 - 17 Uhr.
E-mail: buero-holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de
Tel.: siehe Pfarramt

Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Ehejubiläen mel-
den Sie bitte rechtzeitig in Ihrem Pfarramt an. Taufen finden im 
Regelfall im Gottesdienst am Sonntag statt.

Die Gemeindekirchenräte Holzthaleben, Keula/ Kleinkeula, 
Großbrüchter/ Kleinbrüchter und Ihre Pfarrerin Eilice Neu-
land, wünschen allen Gemeindeglieder Gottes Segen

Verbraucherzentrale Thüringen

Online-Vortrag - Fördermittel fürs Haus

Die alte Ölheizung soll weg, der Strom vom 
eigenen Dach kommen und die Wände einge-
packt werden? Nie waren die finanziellen Hilfen, 
mit denen der Staat Hausbesitzern dabei unter 
die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr. Der Vor-
trag beleuchtet die wichtigsten Förderprogramme des Bundes, 
die zur Verringerung des Energiebedarfs für Brauchwasser und 
Heizwärme genutzt werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf den bundesweit gültigen Förderprogrammen zur Förderung 
einer neuen Heizungsanlage sowie zur energetischen Sanierung 
der Gebäudehülle.
Der kostenlose Online-Vortrag richtet sich vor allem an private 
Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und Kaufinteressen-
ten. Melden Sie sich unter https://www.edudip.com/de/webinar/
fordermittel-furs-haus/53038 an und nehmen Sie bequem von zu 
Hause aus teil.

Die Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzen-
trale ist ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie. Dank einer Kooperation mit dem Thüringer Umweltmi-
nisterium und der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur 
(ThEGA) sind die Beratungen in Thüringen kostenfrei.

Die Jugendweihe und Corona
Das Corona Virus hält uns alle in Atem. Wir sind alle auf die Ver-
öffentlichungen sowie Beschlüsse der Bundes- und Landesre-
gierung über mögliche Verhaltensweisen gespannt, um unsere 
Jugendweihefeiern planen zu können.
Im Mai tagen wieder die Bundeskanzlerin mit den Ministerprä-
sidenten der Länder, um die aktuelle Situation der Corona Pan-
demie zu bewerten und neue Empfehlungen für die nächste Zeit 
zu geben.

Großveranstaltungen sind bis August verboten. In der Presse 
wird spekuliert, dass Familienfeiern vielleicht im September wie-
der möglich werden könnten. Das trifft dann auch auf unsere Ju-
gendweihefeiern zu.

Am 15. März 2020 hatten wir, der „Freundeskreis Jugendarbeit 
und Jugendweihe Unstrut Hainich e.V.“ (JAW-UH.de) alle Termi-
ne unserer Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit verschoben. 
An dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert.

Wir werden die Feiern dann durchführen, wenn es wieder 
möglich ist.

Da zurzeit nicht absehbar ist, wie lange das Veranstaltungsver-
bot gilt, können wir auch noch keine neuen Termine nennen.
Der JAW-UH wird alle Neuigkeiten auf der Homepage https://
www.jaw-uh.de/ oder https://jugendweihe-mitteldeutschland.de 
veröffentlichen bzw. alle Jugendweiheteilnehmer über die Ersatz-
termine ca. vier Wochen vorher schriftlich informieren.
Um alle Informationen, die auf unserer Seite veröffentlicht wer-
den, unmittelbar zu erhalten, kann man seine E-Mail-Adresse 
unten auf der Homepage eintragen.

Freundeskreis Jugendarbeit und
Jugendweihe Unstrut Hainich e.V.

Wir laden zu folgenden Gottesdiensten und Veran-
staltungen ein:

Sonntag, den 31.05.2020
09.00 Uhr Gottesdienst in Holzthaleben

evtl. in Kleinbrüchter,
bitte achten Sie auf die Aushänge

Sonntag, den 07.06.2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Keula
Sonnabend, den 13.06.2020
10.30 Uhr und
13.30 Uhr

Jubelkonfirmation in Holzthaleben
(nur angemeldete Personen)

Sonntag, den 14.06.2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Kleinkeula
Sonntag, den 21.06.2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Großbrüchter
Sonntag, den 21.06.2020
10.30 Uhr Gottesdienst in Kleinbrüchter

Änderungen möglich! Bitte informieren Sie sich zusätzlich an 
den Aushängen!

Liebe Gemeindeglieder und Gäste, wir feiern wieder Gottes-
dienst.
Und ich freue mich darauf. Leider betreffen die Sicherheitsmaß-
nahmen auch unsere Kirche, um die Gefahr einer Ansteckung 
so gering wie möglich zu halten. Jeder von Ihnen soll sich sicher 
fühlen. Deswegen bitten wir auch jeden, sich an die Regeln zu 
halten.
Wer sie nicht befolgt, muss leider vom Gottesdienst ausge-
schlossen werden.
Folgendes ist bei einem Gottesdienst zu bedenken. Um den Si-
cherheitsabstand einzuhalten, können nur eine begrenzte Men-
ge Personen am Gottesdienst teilnehmen:
In Holzthaleben ca. 30, in Großbrüchter ca. 30, in Keula wird 
noch bekannt gegeben, in Kleinbrüchter ca. 12, in Kleinkeula ca 
14 Personen.
D.h. dass manche Gottesdienste nicht mehr öffentlich sind, z.B. 
die Jubelkonfirmationen und Familienfeiern. Es steht jeweils bei 
den Gottesdienstzeiten dabei.

Außerdem gelten folgende Regeln:

- Bitte halten Sie schon beim Ankommen 2 m Abstand und 
setzen Sie sich nur auf die zugewiesenen Plätze. Bewohner 
eines Hausstandes können zusammensitzen.

- Wer Erkältungssymptome zeigt oder in den letzten 14 Ta-
gen Kontakt zu einem nachgewiesenen Covid 19-Infizier-
ten hatte, darf die Kirche nicht betreten

- Wir erstellen eine Liste mit Ihrem Namen, der Adresse und 
Telefonnummer, um eine evtl. Ansteckungskette nachvoll-
ziehen zu können. Diese Liste wird für keinen anderen Zweck 
verwendet und nach 4 Wochen vernichtet.

- Bitte tragen Sie eine Atemschutzmaske und fassen Sie so 
wenig wie möglich an.

- Niesen oder husten Sie bitte trotz Atemschutzmaske in die 
Innenseite vom Ellenbogen.

- Sie können beim Eintreten und Verlassen der Kirche Ihre 
Hände desinfizieren.

- Türklinken und Bänke werden nach dem Gottesdienst des-
infiziert.

- Musik wird nur durch einzelne Musiker/ Kantor gespielt. Es 
darf leider nicht gemeinsam gesungen werden.

- eine Kirchentür bleibt zum Lüften offen.
- Kollekte wird nur am Ausgang gesammelt.

Seelsorge
Sollte der Wunsch nach einem Haus- oder Krankenhausbesuch 
für Sie oder Ihre Angehörigen bestehen, oder ein Gespräch wür-
de Ihnen weiterhelfen, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt 
Holzthaleben.

Kontakte und Sprechzeiten:
Pfarramt Holzthaleben
Kirchberg 18, 99713 Helbedündorf, OT Holzthaleben
Tel.: 036029-82041, Fax: 036029-83293
Sprechzeit Pfarrerin E. Neuland: dienstags 16.30 - 17.30 Uhr
E-mail: holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de


